
Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 24.09.2019 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 
Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 
1.12 anwesend 

 

 Herr Gemeinderat Rolf Hammer  

 Frau Gemeinderätin Claudia Zeller  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil 

 
1.1. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse 

   

    

Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse bekannt: 
 

 Sitzung des Gemeinderats      22.10.2019 

 Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses  26.11.2019 

 Sitzung des Bau- und Umweltausschusses    03.12.2019   
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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1.2. Bekanntgaben  

- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderats am 
23.07.2019 gefassten Beschlüsse 

   

    

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner letzten nichtöffentlichen Sitzung 
am 23.07.2019 einstimmig der Nutzung der Sporthalle Oppelsbohm für zwei Kulturveranstaltun-
gen zugestimmt hat. Ebenfalls einstimmig wurde eine kreisweite Lösung bei der Betreuung des 
Kommunalwaldes befürwortet. Revierförster Graß wird das künftige, wesentlich größere Forstre-
vier weiter betreuen. Die entsprechenden Verträge mit dem Landkreis wurden heute unter-
schrieben. Des Weiteren wurde einstimmig beschlossen, die Anwaltskanzlei Eisenmann, Wahle, 
Birk & Weidner aus Stuttgart mit der Vertretung der Gemeinde im Rahmen eines Rechtsstreits 
zu beauftragen. Einstimmig wurde auch der vorübergehenden Übertragung der Leitung von zwei 
Kindertageseinrichtungen und der befristeten Höhergruppierung der beiden Mitarbeiterinnen 
entsprochen. Der Erhöhung des Beschäftigungsumfanges einer Mitarbeiterin wurde ebenfalls 
einstimmig zugestimmt.    
 

 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
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1.3. Bekanntgaben  

- Spatenstich Baugebiet „Unterer Hohenrain“ in Hößlinswart 
   

    

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Spatenstich für das Baugebiet „Unterer Hohenrain” in 
Hößlinswart am 09.10.2019 um 17.00 Uhr stattfindet.    
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 24.09.2019 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 
Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 
1.12 anwesend 

 

 Herr Gemeinderat Rolf Hammer  

 Frau Gemeinderätin Claudia Zeller  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
1.4. Bekanntgaben  

- Einweihung Spielplatz im Baugebiet „Stöckenhäule“ in Stöckenhof 
   

    

Der Vorsitzende lädt die Mitglieder des Gemeinderats zur Einweihung des Spielplatzes im Bau-
gebiet „Stöckenhäule” in Stöckenhof ein. Diese findet am 16.10.2019 um 16.00 Uhr statt.    
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.5. Bekanntgaben  

- Sportlerehrung mit Völkerball-Turnier 
   

    

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Sportlerehrung 2019 am 18.10.2019 ab 17.30 Uhr in der 
neuen Sporthalle stattfindet. Im Anschluss an die Ehrungen wird ein Völkerball-Turnier durchge-
führt.    
 

 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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1.6. Bekanntgaben  

- Einweihung Gaschurner Kreisverkehr 
   

    

Bürgermeister Friedrich bittet um Vormerkung des Termins für die Einweihung des Gaschurner 
Kreisverkehrs in Rettersburg. Diese findet am 26.10.2019 um 15.00 Uhr statt.   
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.7. Bekanntgaben  

- Aktueller Sachstand Mobilfunk nach Brand bei Oberweiler 
   

    

Bürgermeister Friedrich gibt bekannt, dass nach dem Brandschaden am Mobilfunkmast in 
Oberweiler der statische Nachweis nicht mehr erbracht werden kann. Es gibt Abplatzungen bis 
in 30 Metern Höhe von stellenweise fünf bis acht Zentimetern Tiefe und es muss von einer 
Schädigung der Spannlitzen ausgegangen werden. Somit ist ein Neubau des Standortes not-
wendig. In diesem Zuge muss die Anschlussleitung getauscht und neu dimensioniert werden. 
Nach wie vor sind weite Teile des Mobilfunknetzes in Berglen von einem Ausfall betroffen. Die 
Mobilfunkanbieter arbeiten an einer möglichst schnellen sowie vollständigen Wiederinbetrieb-
nahme der Netze. Derzeit wird geprüft, ob ein mobiler Ersatzstandort bis zur Fertigstellung des 
Neubaus errichtet wird. Da die Gemeinde Berglen weder Betreiber eines Mobilfunknetzes, noch 
Eigentümer des Mastes ist, sind die Einflussmöglichkeiten begrenzt.   
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.8. Bekanntgaben  

- Aktueller Sachstand Bauarbeiten L 1140 zwischen Steinach und Rohr-
bronn 

   

    

Bezüglich des Sachstandes der Belagssanierung der L 1140 zwischen Steinach und Rohrbronn 
teilt der Vorsitzende mit, dass mit dem dritten Bauabschnitt nun drei Tage früher als geplant am 
26.09.2019 begonnen wird. Nach jetzigem Sachstand könnten die Bauarbeiten bis Ende Okto-
ber von der Strabag GmbH fertiggestellt sein.  
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
  1 x Bauamt 
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1.9. Bekanntgaben  

- Beitritt zur Initiative gegen Motorradlärm und Aufstellung von Lärm-
schutz-Schildern 

   

    

Der Vorsitzende informiert, dass die Gemeinde Berglen neben Rudersberg und Waiblingen eine 
von drei Kommunen aus dem Rems-Murr-Kreis ist, die der Initiative gegen Motorradlärm beige-
treten sind und die einen entsprechenden Forderungskatalog an den Gesetzgeber adressiert 
haben. Es ist nun gelungen, dass an drei Standorten im Gemeindegebiet Lärmschutz-Schilder 
aufgestellt werden können, die die Fahrer für Lärmschutz und Verkehrssicherheit sensibilisieren 
sollen. Die Standorte befinden sich im Bereich der L 1120 Stöckenhof, der L 1140 Hößlinswart 
und der K 1868 Lehnenberg. Die Schilder sollen bis zum Jahresende aufgestellt sein.    
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
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1.10. Bekanntgaben  

- Breitbandausbau Oppelsbohm / Ödernhardt / Bretzenacker 
   

    

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Arbeiten zur Verbesserung der Breitbandversorgung im 
südwestlichen Teil von Oppelsbohm, in Bretzenacker und in Ödernhardt demnächst abge-
schlossen werden können. Voraussichtlich ab 12.11.2019 wird in diesen Ortsteilen dann eine 
Bandbreite von bis zu 250 Mbit/s im Download verfügbar sein. Gemeinsam mit der Deutschen 
Telekom AG ist eine Informationsveranstaltung geplant.  
   
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.11. Bekanntgaben  

- Arbeitsprogramm Landschaftserhaltungsverband 2019 
   

    

Der Vorsitzende gibt die Mittelbewilligung für das Arbeitsprogramm des Landschaftserhaltungs-
verbands 2019 bekannt. Bezüglich der Maßnahmenumsetzung in der Gemeinde Berglen werden 
keine Kosten auf die Gemeinde zukommen.    
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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1.12. Bekanntgaben  

- Ergebnis der Umsetzung des DigitalPakt Schule für die Gemeinde Berg-
len 

   

    

Der Vorsitzende informiert, dass der Gemeinde Berglen zur Verbesserung der digitalen Infra-
struktur der Nachbarschaftsschule im Rahmen der Umsetzung des DigitalPakt Schule vom Land 
Baden-Württemberg ein Budget in Höhe von 66.300 € zur Verfügung gestellt wird. Die Förder-
gelder sind vom Schulträger bis 30.04.2022 auszuschöpfen, d.h. die Maßnahmen sind bis zu 
diesem Zeitpunkt umzusetzen.  
 
Protokollnotiz: Gemeinderat Friz nimmt ab 19.08 Uhr an der Sitzung teil.    
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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1.13. Bekanntgaben  

- Bewilligung von verschiedenen Förderbescheiden 
   

    
Der Vorsitzende informiert das Gremium über die Bewilligung folgender Förderbescheide: 
 

 Zuwendung für die Errichtung öffentlich zugänglicher  
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge      6.662,00 € 

 Festbetragsförderung für die Erweiterung des Feuerwehr- 
hauses Nord in Oppelsbohm      40.600,00 € 

 Festbetragsförderung für die Beschaffung eines  
Löschgruppenfahrzeugs LF 10      92.000,00 € 

   
 

 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
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2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat - Geburtstage der 

Gemeinderäte seit der letzten Sitzung am 23.07.2019 
   

    
Der Vorsitzende spricht folgenden Gemeinderäten, die seit der letzten Gemeinderatssitzung am 
23.07.2019 Geburtstag hatten, seine Glückwünsche aus und bedankt sich für das ehrenamtliche 
Engagement: 
 

 Gemeinderätin Claudia Zeller    12. September 

 Gemeinderätin Dr. Susanne Reichart   16. September   
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2.2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Bauarbeiten L 1140 Steinach - Hößlinswart 
   

    
Gemeinderätin Dr. Reichart nimmt Bezug auf die Bauarbeiten an der L 1140 zwischen Steinach 
und Rohrbronn und weist darauf hin, dass die Anwohner von Steinach über das Ausmaß der 
Arbeiten überrascht waren und sich diesbezüglich eine bessere Information über die damit ver-
bundenen Sperrungen gewünscht hätten. 
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass eine Informationsveranstaltung hierzu sicherlich wünschenswert 
gewesen wäre und dies auch von der Verwaltung so befürwortet worden wäre. Die Pressemittei-
lung des Landes wurde jedoch kurzfristig erst eine Woche vor Beginn der Sanierungsarbeiten 
herausgegeben, sodass nur eine Veröffentlichung über die Homepage und die sozialen Medien 
möglich war. Eine Mitteilung im Amtsblatt war aufgrund der Sommerpause nicht möglich. Das 
Regierungspräsidium Stuttgart wurde darum gebeten, Wurfzettel an alle betroffenen Haushalte 
durch die mit den Sanierungsarbeiten beauftragte Firma Strabag GmbH verteilen zu lassen.    
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
  1 x Bauamt 
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2.3. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Probleme mit der Statik beim alten Rathaus in Oppelsbohm 
   

    
Zur Anfrage von Gemeinderätin Dr. Reichart bezüglich Statikproblemen beim alten Rathaus in 
Oppelsbohm teilt Bauamtsleiter Rabenstein mit, dass die statischen Probleme (Rissbildung im 
Kellergewölbe) durch Baumaßnahmen zwischen dem alten Rathaus und dem abgebrochenen 
Gebäude Brucknerstraße 1 entstanden sind. Seinerzeit wurde durch die Gemeinde ein Lei-
tungsgraben ausgehoben ohne entsprechende Sicherungsmaßnahmen im Keller des alten Rat-
hauses vorzunehmen. Dadurch wurde in die Statik des Gewölbes eingegriffen, die ein Ausei-
nanderdriften verursacht. Im Rahmen der aktuellen Baumaßnahme wurde vom Bauträger eine 
Holzversprießung innerhalb des Kellers zur Stabilisierung angebracht.  
   
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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3. Bürgerfragestunde    
    

1. Wasserverluste 
 
Herr Bischof aus Ödernhardt kritisiert, dass der Wasserverlust nach einem Blitzschlag in den 
Wasserhochbehälter enorm hochgeschnellt ist und sich auf 20 % erhöht hat. Die mit der Füh-
rung des Wasserwerks betraute Firma Süwag hätte dies doch merken müssen, insbesondere 
mit der installierten Fernwirktechnik.  
 
Kämmerer Schreiber informiert, dass ein technischer Defekt am Hochbehälter Galgenberg der 
Grund für den starken Wasserverlust gewesen sei. Dieser Defekt wurde 14 Tage lang nicht er-
kannt. Die Gemeinde ist jedoch diesbezüglich und wegen der Geltendmachung der Mehrkosten 
mit dem Betriebsführer, der Süwag-Wasser, im Gespräch.   
 
 
 
2. Arbeiten an der Schneidersbergstraße 
 
Herr Bischof spricht die Kanalarbeiten in der Schneidersbergstraße an. Auch hier ist es wegen 
einer versehentlich beschädigten Leitung über fünf Tage hinweg zu größeren Wasserverlusten 
gekommen. Die Reaktion auf den Notruf dauerte fünf Tage, eine sehr unbefriedigende Situation.  
 
Der Vorsitzende pflichtet ihm bei und weist aber gleichzeitig darauf hin, dass es im Falle des 
Rohrbruchs noch terminliche Schwierigkeiten mit der Tiefbaufirma gegeben. Auch hierüber wur-
de mit der Süwag gesprochen.  
 
 
 
3. Mistelbefall im Streuobst 
 
Herr Bischof bittet darum, öfters Hinweise wegen des Mistelbefalls im Amtsblatt zu veröffentli-
chen. Die unregelmäßige Pflege von Streuobstbeständen wird als Ursache für die zunehmende 
Ausbreitung der Mistel in Altbeständen gesehen.  
 
Bürgermeister Friedrich teilt hierzu mit, dass die Verwaltung in regelmäßigen Abständen die Ei-
gentümer ganzer Gewanne bezüglich der Pflege ihrer Grundstücke anschreibt. Eine Veröffentli-
chung bezüglich des Mistelbefalls wird im Amtsblatt erfolgen. 



4. Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald 
 
Herr Bischof spricht die Gebietskulisse des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald an. Nach-
dem die Naturparkverordnung in Berglen noch keine Gültigkeit habe, können darin enthaltene 
Regelungen in Berglen auch noch keine Gültigkeit haben. Die Baurechtsbehörde des Landrats-
amtes lehne allerdings auf dieser Grundlage Anträge ab. Darüber hinaus hätten nach seiner 
Auffassung die künftigen Bestimmungen Einschränkungen für die Gemeinde zur Folge. 
 
Der Vorsitzende teilt hierzu mit, dass die Gemeinde bereits seit 2013 Mitglied im Verein ist, das 
Rechtsverfahren zur Änderung der Naturpark-Abgrenzung allerdings vom RP Stuttgart noch 
nicht abgeschlossen sei. Die beschriebenen Einschränkungen, insbesondere für die Landwirt-
schaft, sind aus seiner Sicht nicht nachvollziehbar, zumal der Naturpark bereits seit 40 Jahren 
besteht. 
 
 
 
5. Baugebiet „Pfeiferfeld“ in Steinach 
 
Herr Schreiber aus Steinach nimmt Bezug auf das geplante Baugebiet „Pfeiferfeld“. Die derzeiti-
ge Planung weist 84 Wohneinheiten aus, dies bedeutet ca. zwei Hektar versiegelte Fläche, was 
in Anbetracht der Klimaschutzdiskussion und der Diskussion um das Insektensterben seiner 
Meinung nach nicht mehr zeitgemäß ist. Außerdem erkundigt er sich nach den Gründen für die 
bisher nichtöffentliche Diskussion. Er hätte sich eine frühere Bürgerbeteiligung gewünscht.    
 
Bürgermeister Friedrich hält die Ausweisung des neuen Baugebiets aufgrund des akuten Wohn-
raummangels für absolut zeitgemäß. Die Wohnraumschaffung ist für Kommunen ein zentrales 
Anliegen. Fehlender Wohnraum ist zwischenzeitlich zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem 
geworden. In der Region wird es immer schwieriger, bezahlbare Wohnungen zu finden Die 
Kommunen haben sich vor diesem Hintergrund immer mehr mit dem Thema Obdachlosigkeit zu 
befassen. Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung sind sich darüber einig, dass durch 
die Ausweisung von Baugebieten ein entsprechender Beitrag zur Verbesserung der Wohnsitua-
tion in unserer Gemeinde geleistet werden kann. 
Bereits seit Jahrzehnten hat sich dabei in Berglen bei der Baulandentwicklung ein Verzicht auf 
ein gesetzliches Umlegungsverfahren bewährt. Es wird vielmehr ein freiwilliges Ankaufverfahren 
vorgenommen, um die volle Planungsfreiheit und somit Steuerungsmöglichkeiten hinsichtlich der 
zukünftigen Bebauung zu haben. Eine Einflussnahme durch Dritte (wie beispielsweise Bauträ-
ger) wird dadurch unterbunden. Auch die zeitliche Komponente ist gegenüber dem gesetzlichen 
Umlegungsverfahren ein entscheidender Vorteil, da eine zügige Umsetzung möglich ist und da-
mit auch zielgerichtet Wohnbauflächen ausgewiesen werden können. Während die gesetzliche 
Umlegung teilweise Jahre dauern kann und die Grundstücke oft von Bauträgern aufgekauft wer-
den, bleibt die Gemeinde beim genannten Ankaufsmodell im geplanten Gebiet Herrin des Ver-
fahrens.  
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Sitzungen des Gemeinderats öffentlich sind, eine 
nichtöffentliche Behandlung allerdings zulässig ist, wenn es das öffentliche Wohl oder berechtig-
te Interessen Einzelner erfordern. Bei Grunderwerben handelt es sich um schützenswerte Inte-
ressen Einzelner, weil auch familiäre Verhältnisse und Vermögensfragen eine Rolle spielen. Ei-
ne nichtöffentliche Behandlung ist vor diesem Hintergrund erforderlich. 
Mit dem ersten Aufstellungsbeschluss in der heutigen öffentlichen Sitzung tritt die Gemeinde 
formell in das Rechtsverfahren ein. Das Verfahren zur Aufstellung des entsprechenden Bebau-
ungsplans gemäß § 13b BauGB muss bis zum 31.12.2019 förmlich eingeleitet werden.  
Eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist den Gremiumsmitgliedern und Bürgermeister 
Friedrich sehr wichtig. Deshalb wurde dem Gemeinderat vorgeschlagen, ein zweistufiges Ver-
fahren mit Durchführung einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Im beschleunigten Verfahren lässt das Bauge-
setzbuch auch ein einstufiges Verfahren ohne diese frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zu. 
Eine vorzeitige Kontaktaufnahme mit einzelnen Angrenzern außerhalb des Bauleitplanverfah-



rens sieht die aktuelle Rechtslage nicht vor und ist aus Sicht des Vorsitzenden auch wenig ziel-
führend, da zunächst eine Diskussionsgrundlage durch die formelle Beschlussfassung durch 
den Gemeinderat geschaffen werden muss. Im Anschluss besteht dann die Möglichkeit, die Pla-
nung näher zu erörtern und Änderungsvorschläge zu unterbreiten.   
 
Bauamtsleiter Rabenstein ergänzt, dass es der richtige Weg sei, zuerst einen städtebaulichen 
Entwurf zu erarbeiten und dann eine Bürgerbeteiligung durchzuführen. Dieser Entwurf ist nicht in 
Stein gemeißelt und ist damit offen für Anpassungen und Änderungen.  
 
 
 
6. Grundstücksnutzung im Gartenhausgebiet 
 
In einer weiteren Frage erkundigt sich Herr Schreiber nach den Modalitäten einer Verpachtung 
für ein Gartengrundstück außerhalb der Ortslage und dessen Nutzungsmöglichkeiten als Holzla-
ger.  
 
Nach einer Prüfung durch die Verwaltung ergibt sich folgender Sachverhalt: 
Die Verpachtung der angesprochenen freien Gartenhausparzelle erfolgte auf Nachfrage des 
jetzigen Pächters bei der Gemeindeverwaltung. Nachdem keine weiteren Interessensbekundun-
gen vorlagen, gab es keine Hinderungsgründe, die Pachtfläche der Vermögensverwertung der 
Gemeinde zuzuführen. Die Gemeindeverwaltung war in diesem Fall froh, überhaupt einen Päch-
ter zu finden, da das Interesse an Gartenhausgrundstücken, wie das Gebiet südlich von Öschel-
bronn verdeutlicht, eher gering ist. Eine Brennholzlagerung für den Eigenbedarf im Außenbe-
reich ist bis zu einer gewissen Größe baurechtlich zulässig. Daraus folgt, dass eine entspre-
chende Lagerung unter Beachtung der Rahmenbedingungen in überplanten Gebieten möglich 
ist. 
 
 
 
7. Volksbegehren „Rettet die Bienen“ 
 
Herr Müller erkundigt sich, ob die Gemeinde vorhat, das Anliegen der Initiative zu bewerben. 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Gemeinde bei einem Volksbegehren zum Neutrali-
tätsgebot angehalten ist und keine Werbung machen darf. Seine persönliche Auffassung zu dem 
Thema ist, dass die das Volksbegehren über das Ziel hinausschießt. Es geht so weit, dass bei-
spielsweise der Weinbau im Remstal existentiell gefährdet ist.   
.  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Hauptamt 
  1 x Bauamt 
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 Herr Gemeinderat Rolf Hammer  

 Frau Gemeinderätin Claudia Zeller  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
4. Beschaffung eines LF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Berglen Abt. Nord 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 533/2019, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende begrüßt den Feuerwehrkommandanten und zahlreiche Mitglieder der Freiwilli-
gen Feuerwehr und erläutert nachfolgend den Sachverhalt. Er ergänzt, dass die Beschaffung in 
der Gemeinderatssitzung im Dezember 2019 vorgesehen sei. 
 
Feuerwehrkommandant Ronald Schmidt weist darauf hin, dass das LF 8 gravierende Rostschä-
den aufweist und durch das neu zu beschaffende Fahrzeug LF 10 ersetzt werden soll.  
 
 

 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, das Fahrzeug entsprechend des vorliegenden Lastenhef-
tes auszuschreiben und einen Vergabevorschlag für den Gemeinderat zur Beschlussfas-
sung vorzubereiten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Feuerwehr 
  1 x Kämmerei 
  1 x Ordnungsamt      
 



 
 

 

 
 

Beschaffung eines LF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Berglen Abt. 
Nord 

 
Im Rahmen der Aufstellung des Feuerwehrbedarfsplanes der Freiwilligen Feuerwehr Berglen 
2016 bis 2026 im Dezember 2015 wurde beschlossen, für die Abteilung Nord einen Gerätewa-
gen-Logistik (GWL 2) zu beschaffen. Durch die ersten Besichtigungen von infrage kommenden 
Fahrzeugen im Jahr 2017 wurde klar, dass der angestrebte GWL 2 keinen Sinn macht, da be-
reits allein die baulichen Gegebenheiten im Feuerwehrhaus Nord die Nutzung eines GWL 2 
nicht ermöglichen. Zudem wurde durch die Kameraden erkannt, dass ein herkömmliches 
Löschgruppenfahrzeug (LF 10) ausreicht und insgesamt besser in den zu erwartenden Einsät-
zen genutzt werden kann. Der Bedarfsplan wurde daher durch den Ausschuss der Freiwilligen 
Feuerwehr Berglen aktualisiert. 
 
Im Haushaltsplan 2019 wurden die erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt. Der Bewilli-
gungsbescheid über einen Zuschuss des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis mit einer Festbe-
tragsförderung i.H.v. 92.000,00 € ist zwischenzeitlich eingegangen. 
 
Der Beschaffungsausschuss der Abteilung Nord hat die Ausschreibungskriterien für das Fahr-
zeug festgelegt. Der Ausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Berglen wurde zwischenzeitlich 
über den geplanten Beschaffungsumfang informiert. Das Lastenheft des Fahrzeugs ist der Vor-
lage als nichtöffentliche Anlage beigefügt. Wir bitten, diese Anlage vertraulich zu behandeln.  
 
Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung des Gemeinderates. Von Seiten der Freiwilligen 
Feuerwehr werden mehrere Vertreter zugegen sein und für etwaige Fragen zur Verfügung ste-
hen. 
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, das Fahrzeug entsprechend des vorliegenden Lastenhef-
tes auszuschreiben und einen Vergabevorschlag für den Gemeinderat zur Beschlussfas-
sung vorzubereiten.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Feuerwehr 
1 x Kämmerei 
1 x Ordnungsamt      
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/533/2019 131.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
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 Herr Gemeinderat Rolf Hammer  

 Frau Gemeinderätin Claudia Zeller  
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
5. Bebauungsplan "Pfeiferfeld" in Berglen-Steinach mit örtlichen Bauvor-

schriften gemäß § 74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) 
- Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB 
 

   

    

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 528/2019 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Protokollnotiz: Gemeinderat Tottmann ist befangen und nimmt weder an der Beratung noch an 
der Beschlussfassung teil. 
 
Nach einer kurzen Einführung in die Thematik durch den Vorsitzenden stellt Stadtplaner Janecky 
von der Architektenpartnerschaft ARP aus Stuttgart die städtebauliche Vorplanung anhand der 
Planunterlagen eingehend vor. Er ergänzt, dass im weiteren Verfahren die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt wird. 
 
Ingenieur Rebmann vom Ingenieurbüro Riker + Rebmann aus Murrhardt stellt nachfolgend die 
Entwässerung vor.  
 
Gemeinderat Haller erkundigt sich, ob die Retentionsflächen trotzdem für die Landwirtschaft er-
halten bleiben. 
 
Der Vorsitzende teilt hierzu mit, dass grundsätzlich nichts dagegen spricht, dass es aber noch zu 
früh sei, dies beurteilen zu können. 
 
Zur Anfrage von Gemeinderat Scherhaufer führt Ingenieur Rebmann aus, dass die Ringer-
schließung eine Straßenbreite von 5,50 m aufweist und außerdem mit einem einseitigen Geh-
weg versehen ist. Selbst bei einer Beparkung verbleiben 3,50 m Restfahrbahnbreite. Die Stich-
straßen haben eine Straßenbreite von sechs Metern, sie sind ohne Gehweg ausgewiesen.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass die Stellplatzsatzung der Gemeinde Anwendung findet.  
 
Gemeinderat Haller erkundigt sich nach den Steigungen im Baugebiet bzw. bei der Haupter-



schließungsstraße. Außerdem fragt er an, ob das Tempolimit an der Kreisstraße K 1872 mit dem 
geplanten Anschluss an das Neubaugebiet verändert werden kann. 
 
Der Vorsitzende verweist darauf, dass eine Versetzung der Ortseingangstafel wahrscheinlich 
nicht möglich ist. Bauliche Eingriffe an der Kreisstraße im Bereich der Einfahrt (mit Linksabbie-
gespur) wird es jedoch sicher geben. Die Straßenverkehrsbehörde wird diesbezüglich im Rah-
men der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange Rückmeldung geben.  
 
Ingenieur Rebmann führt zur Straßenplanung aus, dass mit Steigungen bei der Haupterschlie-
ßung von bis zu zwölf Prozent zu rechnen ist. Die hangparallelgeführten Straßen weisen geringe 
Neigungen auf.  
 
Gemeinderätin Dr. Reichart begrüßt einerseits, dass Mehrfamilienhäuser geplant sind. Anderer-
seits tendiert sie zu einer Verkleinerung des Baugebiets mit einer Erhöhung des Anteils an Ge-
schosswohnungsbau.  
 
Bauamtsleiter Rabenstein führt aus, dass der städtebauliche Entwurf vorsieht, angrenzend an 
die bestehende Bebauung Einfamilienhäuser zu bauen und erst am Gebietseingang im Norden 
und im zentralen Bereich die Möglichkeit für Mehrfamilienwohngebäude zu schaffen. Er kann 
sich nicht vorstellen, im Übergang vom Bestandsgebiet weiteren Geschosswohnungsbau zu 
realisieren.  
In der Gebietsmitte wäre eine entsprechende Bebauung jedoch noch denkbar. Eine Verkleine-
rung des Gebiets mit gleichzeitiger Erhöhung des Geschosswohnungsbauanteils ist städtebau-
lich unverträglich. Auch der bauliche Umfang und der finanzielle Aufwand würden in diesem Fall 
in keinem Verhältnis stehen. 
Berglen ist ein ländlich geprägter Raum. Eine entsprechende Bebauung, die zu Berglen passt, 
ist man den Bürgern schuldig. 
 
Gemeinderätin Reichart kann dies städtebaulich nachvollziehen. Dennoch sieht sie das Problem 
des bezahlbaren Wohnraums. 
 
Gemeinderat Simpfendörfer sieht einerseits den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, anderer-
seits sollte nicht so viel Fläche zugebaut werden. Er sieht hier noch Diskussionsbedarf. 
 
Bauamtsleiter Rabenstein weist darauf hin, dass die Abgrenzung im städtebaulichen Entwurf 
zwar bewusst so getroffen wurde, dass sie aber nicht in Stein gemeißelt sei. Die Gemeinde woll-
te mit dem städtebaulichen Entwurf ein vernünftiges Mittelmaß finden, der Entwurf kann jedoch 
jederzeit diskutiert werden.  
 
Gemeinderat Klenk weist darauf hin, dass das Thema Wohnungsnot bekannt sei. Das Altgremi-
um hat sich bei der Ausweisung der § 13b BauGB-Gebiete sehr wohl Gedanken gemacht, die 
Gebiete nicht zu groß auszuweisen. Gleichzeitig sollte es sich für die Gemeinde rechnen. Er 
betont, dass es mit diesem Tempo bei den Wohngebieten in Berglen wohl nicht weitergehen 
wird.  
 
 

 
Mit 15 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme fasst der Gemeinderat folgenden Beschluss: 
 
1. Es wird festgestellt, dass weder ein an der Beschlussfassung mitwirkendes Mit-

glied des Gemeinderats, noch der Vorsitzende, befangen sind.  
 

2. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Pfeiferfeld“ in Steinach wird 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB gefasst. Die Aufstellung erfolgt im beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 13b BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB. 
 

3. Zusammen mit dem Bebauungsplan sollen auch örtliche Bauvorschriften gemäß § 



74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) erlassen werden. 
 

4. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst auf Gemarkung Steinach die 
Grundstücke Flst.Nr. 468, 469, 470/1, 470/2, 471/1, 471/2, 472, 473, 473/1 (Weg), 474, 
475, 476, 477, 478, 479 (Weg), 480, 482, 510/1 (Weg), 535/5, 536/1, 537/1, 539, 540/2, 
541/2, 541/3, 542/1, 543/1, 543/2, 544, 546/2, 547, 548/2 und 549/1 sowie die Teilflä-
chen der Grundstücke Flst.Nr. 546 (Luisenstraße/K 1872), 471 (Weg) und 557/1 
(Tannenstraße). Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem Lageplan der 
Architekten Partnerschaft ARP, Stuttgart, im Maßstab 1:2000 vom 24.09.2019. 
 

5. Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird mit 
folgenden Unterlagen durchgeführt: 

 
Lageplan der Architekten Partnerschaft ARP, Stuttgart, im Maßstab 1:2000 vom 
24.09.2019 (Anlage 1), Ziele und Zwecke der Planung vom 24.09.2019 (Anlage 2) 
und städtebaulicher Vorentwurf vom 24.09.2019 (Anlage 3). 
 
Die beschlossenen Unterlagen werden für die Dauer von einem Monat öffentlich 
ausgelegt und es wird der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 
gegeben. Ferner wird eine Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wird durchgeführt.  
 

6. Von einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB sowie der Erstellung eines 
Umweltberichts gemäß § 2a BauGB wird aufgrund von § 13 Abs. 3 BauGB abgese-
hen.  
 

7. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt 
zu machen. 
 

8. Das Vermessungsbüro Henn und Kessler erhält den Auftrag zur Katastervermes-
sung und Grundstücksabmarkung. 
 

9. Der Vorsitzende wird ermächtigt, eine Vereinbarung mit dem Landkreis bezüglich 
der Inanspruchnahme der Kreisstraße 1872 im Zuge der Erschließung des Bauge-
biets zu schließen. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x ARP 
  1 x Ing.Büro Riker + Rebmann      
 



 
 

 

 
 

Bebauungsplan "Pfeiferfeld" in Berglen-Steinach mit örtlichen 
Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung für Baden-

Württemberg (LBO) 
- Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Der Gemeinderat hat sich in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 08.05.2018 mit der Auswei-

sung des Baugebiets „Pfeiferfeld“ in Steinach ausführlich befasst und die Verwaltung mit einer 

weitergehenden Planung beauftragt. Von der Architektenpartnerschaft ARP aus Stuttgart wurde 

anschließend auf Basis dieses Beschlusses ein städtebaulicher Entwurf erarbeitet, welcher dem 

Gemeinderat am 21.05.2019 von Stadtplaner Andreas Janecky detailliert vorgestellt wurde. Das 

Gremium sprach sich nach eingehender Beratung mit überwältigender Mehrheit für die Entwick-

lung eines konkreten Bebauungsplans auf Basis des vorliegenden städtebaulichen Konzepts 

gemäß § 13b Baugesetzbuch (BauGB) aus.  

 

Rechtsverfahren  

 

Zur Erreichung der städtebaulichen Ziele und zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundla-

gen sowie für eine geordnete Erschließung und Bebauung ist die Aufstellung des Bebauungs-

planes „Pfeiferfeld“ erforderlich. 

 

Die mit § 13a BauGB für Innenbereichsflächen entwickelte Praxis wurde aufgrund einer Novel-

lierung des Baugesetzbuchs nun zeitlich begrenzt auch auf Flächen im Außenbereich ausge-

dehnt. Nach dem neuen § 13b BauGB sollen Bebauungspläne mit einer Netto-Grundfläche von 

bis zu 10.000 m² (dies entspricht in der Regel einem Brutto-Bauland von rund 2,5 - 3,5 ha) 

ebenfalls im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden können. Diese Möglichkeit gilt aller-

dings nur für Bebauungspläne, durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen be-

gründet wird und deren Geltungsbereich an bebaute Ortslagen anschließt. Die neue Regelung 

wurde vom Gesetzgeber bis zum 31.12.2019 befristet. Dies bedeutet, dass Verfahren zur Auf-

stellung von entsprechenden Bebauungsplänen bis zum 31.12.2019 förmlich eingeleitet werden 

müssen. Der Verfahrensabschluss, also der Satzungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 BauGB 

des Gemeinderats, muss bis spätestens 31.12.2021 erfolgen. Das Bebauungsplanverfahren für 

das Baugebiet „Pfeiferfeld“ sollte zur Fristwahrung durch die Fassung des Aufstellungsbe-

schlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der Sitzung nun förmlich eingeleitet werden. Das Verfah-

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/528/2019 621.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

24.09.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 



ren wird mit der Durchführung einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-

ge gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, also in zweistufiger Form, durchgeführt. Eine Umweltprüfung nach 

§ 2 Abs. 4 BauGB und ein Umweltbericht nach § 2a BauGB sind nicht erforderlich. Die Belange 

der Umwelt nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB werden jedoch in angemessener Form in die Abwägung 

eingestellt.  

 

Der Bebauungsplanentwurf wird erst nach Abschluss des oben genannten Verfahrens gemäß § 

3 Abs. 1 bzw. § 4 Abs. 1 BauGB erstellt. 

 

Grundstückssituation und zusätzlicher Grunderwerb 

Alle Grundstücke, die zur grundsätzlichen Ausweisung des Baugebiets erforderlich sind, konn-

ten von der Gemeinde erworben werden. Die entsprechenden Kaufverträge wurden im vergan-

genen Jahr bereits notariell beurkundet. 

 

Bei den Grundüberlegungen für das Baugebiet sind die Fachplaner und die Verwaltung zu-

nächst davon ausgegangen, dass die äußere Erschließung des Wohngebiets über zwei An-

schlüsse an die Tannenstraße und die Pinienstraße erfolgt. Eine direkte Anbindung an die im 

Norden verlaufende Luisenstraße hätte jedoch den Vorteil, dass der Ziel- und Quellverkehr di-

rekt über das überregionale Verkehrsnetz (Kreisstraße K 1872) fließen könnte. Die angrenzen-

den Wohngebiete würden dadurch weitgehend von zusätzlichem Verkehr entlastet. Die zur 

Umsetzung der favorisierten Erschließungsvariante benötigten Grundstücke befinden sich je-

doch in Privateigentum. Der Gemeinderat hat die Verwaltung vor diesem Hintergrund am 

21.05.2019 mit weiteren Grundstücksverhandlungen beauftragt und zum Ankauf der Flächen 

ermächtigt. Die überwiegende Anzahl der Grundstückeigentümer möchte die Gemeinde bei der 

Umsetzung des Straßenanschlusses unterstützen und ist daher bereit, ihre hierfür benötigen 

Grundstücke zu veräußern. In der Kürze der Zeit und aufgrund der Sommerpause konnte die 

notarielle Beurkundung der einzelnen Kaufverträge allerdings noch nicht vorgenommen werden. 

Die Verwaltung geht aktuell davon aus, dass der zusätzliche Grunderwerb größtenteils bis Ende 

des Jahres abgewickelt werden kann. 

 

Lage, Größe und städtebauliches Konzept 

 

Das Bebauungsplangebiet befindet sich am östlichen Rand des Ortsteils Steinach, im unmittel-

baren Anschluss an die bestehende Siedlungsfläche. Es arrondiert künftig den östlichen Sied-

lungsrand und schafft einen klaren Baurand gegenüber dem angrenzenden Landschaftsraum. 

Die Größe des Gebiets beträgt ca. 4,65 ha. Die genaue Gebietsabgrenzung ergibt sich aus dem 

beiliegenden Lageplan im Maßstab 1:2000 vom 24.09.2019. Auf dem neu entstehenden Wohn-



bauland können ca. 84 neue Wohneinheiten realisiert werden, woraus sich eine Bruttowohn-

dichte von ca. 50 Einwohnern (EW) pro Hektar errechnet (bei 2,1 EW/WE). Die laut Plansatz 

2.4.0.8 (Z) für Berglen festgelegte regionalplanerische Bruttowohndichte von mindestens 50 

Einwohnern pro Hektar kann somit eingehalten werden.  

 

Im neuen Wohngebiet entsteht eine nach Süden ausgerichtete Bebauung mit Einfamilienhäu-

sern, die als Einzel- und Doppelhäuser mit unterschiedlichen Grundstücksgrößen geplant sind. 

Am Gebietseingang im Norden und im zentralen Bereich wird die Möglichkeit für Mehrfamilien-

wohngebäude geschaffen. Durch eine Mischung der Wohnformen kann künftig Wohnraum für 

unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche, insbesondere auch für Familien und Senioren, an-

geboten werden. Aufgrund der bestehenden Topographie ergeben sich gut nutzbare Hangge-

schosse. Die Geschossigkeit variiert je nach Wohnform und Lage im Gebiet zwischen zwei und 

drei Vollgeschossen. Die Neubebauung wird vorwiegend parallel zu den Höhenlinien ausgerich-

tet. 

 

Als Dachform sind für die geplanten Einfamilien- und Doppelhäuser in Anlehnung an den west-

lich angrenzenden Bestand und aufgrund der Fernwirkung (Hanglage) jeweils Satteldächer vor-

gesehen. Lediglich die am nördlichen Gebietseingang und im zentralen Bereich gruppierten 

Mehrfamilienhäuser sind mit Flachdächern geplant. Für die Flachdächer über den obersten Ge-

schossen ist bei diesen Mehrfamilienhäusern eine Dachbegrünung vorgesehen. Diese dient der 

Rückhaltung und Verdunstung von Niederschlagswasser. Gleichzeitig wirken sich die begrünten 

Flächen förderlich auf das Lokalklima und die lufthygienische Situation aus. Die ebenfalls vor-

gesehene Begrünung der privaten Baugrundstücke wirkt sich positiv auf das Ortsbild aus und 

trägt zum geplanten durchgrünten Charakter des Wohngebietes bei. Zudem soll analog zum 

Baugebiet „Unterer Hohenrain“ in Hößlinswart ein Verbot von Steingärten im Textteil angeord-

net werden.  

 

Erschließung 

 

Die äußere Erschließung des Neubaugebiets ist, wie bereits beschrieben, über einen neuen 

Anschluss an der Luisenstraße (K 1872) im Norden geplant. Hiervon ausgehend erfolgt die Zu-

fahrt an zentraler Stelle ins Gebiet. An die Bestandsstraßen (Tannenstraße, Pinienstraße, Kie-

fernstraße) im Westen sind lediglich untergeordnete Anschlüsse vorgesehen, sodass hier mit 

keiner nennenswerten Verkehrsbelastung durch den Verkehr des Neubaugebietes zu rechnen 

ist. Die innere Erschließung erfolgt ohne Sackgassen über eine Ringstraße, die mit einem ein-

seitigen Gehweg versehen ist. Neben einer guten Orientierung ist damit eine problemlose Ver- 

und Entsorgung gewährleistet.  

 



Die bestehende Anliegerstraße im Norden (Flst. 482/1) wird nicht für die Erschließung des Neu-

baugebietes herangezogen. Der Weg im Westen des Plangebiets (Flst. 471) wird ab Höhe des 

Gebäudes Pinienstraße 11 im weiteren Verlauf nach Norden nicht mehr benötigt und kann da-

her im Zuge der Erschließung des Baugebiets zurückgebaut werden. Die Zugänge / Zufahrten 

zu den Baugrundstücken werden vorwiegend von hangparallelen Straßen mit geringer / mäßi-

ger Neigung erschlossen. Lediglich der Anschluss an die K 1872 sowie die in Nord-Süd-

Richtung verlaufenden Aufstiegsstraßen weisen steilere Neigungen von 8% bis 12% auf. Die 

geplanten Straßen sollen durch Anschlüsse an den Bestand zu einem zusammenhängenden 

Erschließungsnetz ergänzt werden, das auch die bestehenden landwirtschaftlichen Wege im 

Osten und Süden einbezieht. 

 
Öffentliche Besucherstellplätze sollen entlang der Erschließungsstraße im zentralen Bereich 

entstehen. Der Entwurf bietet hier Möglichkeiten Elektrofahrzeuge zu laden und hält entspre-

chende Flächen vor. Die E-Ladeinfrastruktur kann bei Bedarf ausgebaut werden. Die private 

Parkierung ist in Form von Garagen, Carports und offenen Stellplätzen auf den privaten Bau-

grundstücken vorgesehen. 

 

Die Beseitigung des Niederschlagswassers soll über ein Rückhaltebecken in ein öffentliches 

Gewässer erfolgen. Die Beseitigung des Schmutzwassers wird über eine vom Niederschlags-

wasser abgetrennte Kanalisation erfolgen. 

 
Stadtplaner Andreas Janecky und Ingenieur Gert Rebmann werden in der Sitzung anwesend 

sein und die Planung dem Gremium vorstellen. 

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
10. Es wird festgestellt, dass weder ein an der Beschlussfassung mitwirkendes Mit-

glied des Gemeinderats, noch der Vorsitzende, befangen sind.  

 
11. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Pfeiferfeld“ in Steinach wird 

gemäß § 2 Abs. 1 BauGB gefasst. Die Aufstellung erfolgt im beschleunigten Ver-

fahren gemäß § 13b BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB. 

 
12. Zusammen mit dem Bebauungsplan sollen auch örtliche Bauvorschriften gemäß § 

74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) erlassen werden. 

 
13. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst auf Gemarkung Steinach die 

Grundstücke Flst.Nr. 468, 469, 470/1, 470/2, 471/1, 471/2, 472, 473, 473/1 (Weg), 

474, 475, 476, 477, 478, 479 (Weg), 480, 482, 510/1 (Weg), 535/5, 536/1, 537/1, 539, 

540/2, 541/2, 541/3, 542/1, 543/1, 543/2, 544, 546/2, 547, 548/2 und 549/1 sowie die 

Teilflächen der Grundstücke Flst.Nr. 546 (Luisenstraße/K 1872), 471 (Weg) und 

557/1 (Tannenstraße). Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem Lage-

plan der Architekten Partnerschaft ARP, Stuttgart, im Maßstab 1:2000 vom 



24.09.2019. 

 
14. Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird mit 

folgenden Unterlagen durchgeführt: 

 
Lageplan der Architekten Partnerschaft ARP, Stuttgart, im Maßstab 1:2000 vom 
24.09.2019 (Anlage 1), Ziele und Zwecke der Planung vom 24.09.2019 (Anlage 2) 
und städtebaulicher Vorentwurf vom 24.09.2019 (Anlage 3). 
 
Die beschlossenen Unterlagen werden für die Dauer von einem Monat öffentlich 
ausgelegt und es wird der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung gegeben. Ferner wird eine Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wird durchgeführt.  
 

15. Von einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB sowie der Erstellung eines 

Umweltberichts gemäß § 2a BauGB wird aufgrund von § 13 Abs. 3 BauGB abge-

sehen.  

 
16. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt 

zu machen. 

 
17. Das Vermessungsbüro Henn und Kessler erhält den Auftrag zur Katastervermes-

sung und Grundstücksabmarkung. 

 

18. Der Vorsitzende wird ermächtigt, eine Vereinbarung mit dem Landkreis bezüglich 

der Inanspruchnahme der Kreisstraße 1872 im Zuge der Erschließung des Bauge-

biets zu schließen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt 
1 x ARP 
1 x Ing.Büro Riker + Rebmann      
 

 





























Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 24.09.2019 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Rolf Hammer  

 Frau Gemeinderätin Claudia Zeller  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
 
6. Neubau des Gemeindebauhofs mit Wasserwerk am Gewerbegebiet Erlen-

hof II auf Gemarkung Steinach und Reichenbach, Flur Spechtshof, Flur-
stücke Nr. 740/2, 740/3, 740/48, 172 und 174/1 
 

   

    

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 530/2019 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Nachfolgend erläutert der Vorsitzende den Sachverhalt. Er betont, dass aus dem Beschluss in 
der heutigen Sitzung kein Automatismus hervorgeht, sondern dieser lediglich die Grundlage für 
das weitere Vorgehen zur Umsetzung des Projektes darstellt. Er stellt klar, dass heute nur die 
grundsätzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um ins weitere Verfahren eintreten zu 
können. Vorstellbar wäre, dass aus der Mitte des Gremiums der Gemeinderäte ein Beirat gebil-
det wird, der sich eingehend mit der Planung befasst und mögliche Einsparungen prüft, damit 
die von der Architektenpartnerschaft aufgestellte Kostenprognose etwas nach unten korrigiert 
werden könnte. Die Anzahl der Mitglieder des Beirats ist nicht begrenzt. Jede Fraktion im Ge-
meinderat kann Mitglieder benennen. 
 
Anschließend erläutert Architekt Hamm von der Architektenpartnerschaft ARP den aktuellen 
Planungsstand. Gemeinsam mit dem Bauhofleiter wurde die Planung für das funktionale Ge-
bäude entworfen. Er weist darauf hin, dass die Machbarkeitsstudie eine relativ grobe Planung 
ist. Eine Kostenberechnung kann deshalb noch nicht aufgestellt werden, es wurde eine Grob-
kostenschätzung über die Bruttogrundfläche (BGF) durchgeführt. Die von Gemeinderat Haller 
angesprochene Haustechnik ist in dieser Kostenschätzung schon enthalten.  
 
Für Gemeinderat Haller ist ganz klar, dass ein Neubau für den Bauhof benötigt wird. Das Thema 
sollte seiner Meinung nach jedoch noch weiter gefasst werden. Bei der Entscheidung über den 
Bauhofneubau sollte auch die Zukunft des Wasserwerks bzw. der Kläranlage eine Rolle spielen. 
Fragen hinsichtlich einer möglichen interkommunalen Lösung im Wasserwerk, eine mögliche 
Nutzung der Abwärme aus der Kläranlage o.ä. sind daher ebenfalls zu berücksichtigen. Außer-
dem sollten Bauhöfe anderer Flächenkommunen besichtigt werden. Die Gemeinde hat diesbe-
züglich bereits sehr gute Erfahrungen gemacht (Kinderhaus, Sporthallenneubau, Feuerwehr-
haus).  
 
Bauamtsleiter Rabenstein betont, dass die Machbarkeitsstudie jetzt an einen Punkt gekommen 
ist, an dem die Planung mit dem Gremium beraten werden und eine Entscheidung hinsichtlich 
des Standorts getroffen werden kann. Um detailliert in die Gebäudeplanung einzusteigen ist es 
erforderlich, die Fachingenieure zu verschiedenen Punkten heranzuziehen. Nach eingehender 



Prüfung wird der Gemeinderat letztendlich darüber entscheiden, ob und ggf. wann das Projekt 
tatsächlich umgesetzt wird. Herr Rabenstein weist darauf hin, dass der Bauhof in Urbach im Vor-
feld besichtigt wurde. Man habe in diesem Zusammenhang gewonnene Erkenntnisse (Verzicht 
auf LKW-Waschbox etc.) in die vorliegenden Grundrisse einfließen lassen.  
 
Bürgermeister Friedrich ist der Auffassung, dass entsprechende Räumlichkeiten (Büro) für das 
Wasserwerk berücksichtigt werden sollten, unabhängig von der Frage der Betriebsführung des 
Wasserwerks.  
 
Zur Anfrage von Gemeinderätin Aigner bezüglich der Rampe führt Bauamtsleiter Rabenstein 
aus, dass es Überlegungen gibt, die Erschließung des Bauplatzes nicht hangparallel durch eine 
zusätzliche Fahrspur auszuführen, sondern über die geplante neue Straßenverbindung zum 
Spechtshof. Dies setzt jedoch voraus, dass das Bauhofgelände insgesamt angehoben wird, um 
den Neigungswinkel der Zufahrt möglichst verträglich zu halten. Zudem sind Gespräche mit dem 
RP Stuttgart bezüglich des damit einhergehenden Abstands zur L 11140 zu führen. 
Architekt Hamm ergänzt, dass Statiker und Geologen jetzt in die Planung mit einbezogen wer-
den müssen. 
 
Gemeinderat Friz verweist auf den Höhenunterschied des Cleanparks zur L 1140, dieser beträgt 
sieben Meter. Mit einer entsprechenden Stützmauer stellen die vier Meter Höhendifferenz vom 
geplanten Bauhof zur Landesstraße seiner Meinung nach kein Problem dar.  
 
Gemeinderat Klenk verweist auf die Begehung im Bauhof, bei der sich alle einig waren, dass 
sich beim Bauhof etwas ändern muss. Es ist zwingend notwendig, den Bauhof zukunftsorientiert 
zu gestalten. Deshalb sollte die Planung jetzt weitergeführt werden und man sollte mögliche 
Kosteneinsparungen prüfen, wobei ihm bislang nicht aufgefallen ist, dass in irgendwelchen Be-
reichen etwas geplant ist, was nicht zweckmäßig ist.  
 
Gemeinderätin Dr. Reichart hält den Beirat für sehr sinnvoll.  
 
Der Vorsitzende ergänzt den Beschlussantrag mit Ziffer 7: 
„Die Gemeinde bildet aus der Mitte des Gremiums der Gemeinderäte einen Beirat, der sich ein-
gehend mit der Planung befasst und eventuelle Einsparungsmöglichkeiten aufzeigt. Jede Frakti-
on im Gemeinderat kann Mitglieder benennen.“ 
     
 

 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Machbarkeitsstudie / Gebäudeplanung 

der Architektenpartnerschaft ARP für den Neubau eines Gemeindebauhofs mit 
Wasserwerk beim Gewerbegebiet Erlenhof II auf Gemarkung Steinach und Rei-
chenbach, Flur 2.  
 
 

2. Die Architektenpartnerschaft ARP wird mit der weiteren Planung beauftragt (Leis-
tungsphase 4 (Genehmigungsplanung) gemäß HOAI). Das Büro für Landschaftsar-
chitektur Blank erhält den Auftrag zur Freianlagenplanung. Mit der Erschließungs-
planung wird das Ingenieurbüro Riker + Rebmann beauftragt. Der Vorsitzende wird 
zum Abschluss der entsprechenden Verträge und evtl. mit weiteren erforderlichen 
Fachingenieuren / Planern ermächtigt. 
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, ein genehmigungsfähiges Baugesuch zu erarbei-
ten und dieses dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis zur Genehmigung vorzulegen. 
Das gemeindliche Einvernehmen zu diesem Bauantrag gemäß § 36 Abs. 1 in Ver-
bindung mit § 31 BauGB wird erteilt. 
 



4. Ein Bebauungsplanentwurf ist dem Gemeinderat zu gegebener Zeit zur Beschluss-
fassung vorzulegen. Die Verwaltung wird ermächtigt, die hierzu erforderlichen 
Fachplaner zu beauftragen. 
 

5. Die Verwaltung wird ermächtigt, einen Antrag auf Änderung des gemeinsamen Flä-
chennutzungsplans 2000 – 2015 beim Gemeindeverwaltungsverband Winnenden 
zu stellen. 
 

6. Die erforderlichen Finanzmittel werden in den Haushaltsjahren 2020 ff bereitge-
stellt.  
 

7. Die Gemeinde bildet aus der Mitte des Gremiums der Gemeinderäte einen Beirat, 
der sich eingehend mit der Planung befasst und eventuellen Einsparungsmöglich-
keiten aufzeigt. Jede Fraktion im Gemeinderat kann Mitglieder benennen. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x Kämmerei    
  1 x ARP, Herr Tobias Hamm 
  1 x ARP, Herr Claudio Miracapillo  
  1 x Blank Landschaftsarchitekten 
  1 x Ing.-Büro Riker + Rebmann   
 



 
 

 

 
 

Neubau des Gemeindebauhofs mit Wasserwerk am Gewerbegebiet 
Erlenhof II auf Gemarkung Steinach und Reichenbach, Flur 

Spechtshof, Flurstücke Nr. 740/2, 740/3, 740/48, 172 und 174/1 
 

Der Bau- und Umweltausschuss hat sich im Rahmen seiner jährlichen Begehung am 

02.07.2019 erneut mit dem Neubau des Gemeindebauhofs mit Wasserwerk befasst und sich 

vor Ort nochmals einen Eindruck über die südwestlich der Landesstraße L 1140 bzw. nordwest-

lich des Gewerbegebiets Erlenhof II liegenden Grundstücke Flst.Nr. 740/2, 740/3, 740/48, 172 

und 174/1 auf Gemarkung Steinach und Reichenbach, Flur Spechtshof, verschafft. Auf dem 

leicht abschüssigen Grundstück Nr. 740/48 nordwestlich der bestehenden Garagen befindet 

sich das unterirdische Regenüberlaufbecken (RÜB) 8210 „Spechtshof“ einschließlich der Zu- 

und Ableitungskanäle. Diese Anlagen müssen im kommenden Jahr aufgrund wasserrechtlicher 

Vorgaben baulich verändert werden. Ferner sind dort Einrichtungen des Wasserwerks vorhan-

den. In unmittelbarer Nähe verläuft zudem eine 20 kV-Freileitung der Süwag Energie AG. Um 

die grundsätzliche Eignung des Geländes aufgrund der beschriebenen Rahmenbedingungen zu 

klären, hat das Gremium bereits in seiner Sitzung am 27.06.2017 dem Verwaltungsvorschlag 

zugestimmt, eine Machbarkeitsstudie bei der Architektenpartnerschaft ARP, die auch mit der 

Erarbeitung des Bebauungsplans für die Erweiterung des Gewerbegebiets befasst ist, in Auf-

trag zu geben. Aufgrund der Nähe zu den genannten abwassertechnischen Anlagen wurde das 

Ingenieurbüro Riker + Rebmann zu dieser Untersuchung hinzugezogen.  

 

Die Architekten haben sich nach einem Vorgespräch mit der Verwaltung in einem ersten Schritt 

zunächst auf dem Bauhofgelände in Oppelsbohm einen Überblick über den Gebäudebestand, 

die Nutzung der Räumlichkeiten, den aktuellen Fuhrpark sowie die personelle Situation ver-

schafft. In einem zweiten Schritt wurde von Bauhofleiter Markus Albrecht eine Raum- und Be-

darfsplanung erstellt, die als Grundlage für die ersten Entwürfe von Architekt Tobias Hamm im 

Zuge der Studie diente. Auf Basis der gewonnenen Eindrücke, zahlreichen Abstimmungsge-

sprächen mit dem Bauamtsleiter und dem Bauhofleiter sowie dem erarbeiteten Anforderungs-

profil sind schließlich weiter konkretisierte Gebäudegrundrisse und erste Ansichten entstanden.  

 

Die Machbarkeitsstudie und die entwickelte Gebäudeplanung wurden dem Bau- und Umwelt-

ausschuss in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 17.04.2018 von Architekt Tobias Hamm aus-

führlich vorgestellt.  

 

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurde ersichtlich, dass eine räumliche Änderung aufgrund 

des vorhandenen RÜBs auch eine konzeptionelle Anpassung des entwickelten Gebäudekör-

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
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pers zur Folge hat. Zudem wurde deutlich, dass eine Realisierung des Projekts ausschließlich 

auf dem Gemeindegrundstück Flst.Nr. 740/3 ohne weiteren Grunderwerb nicht möglich ist. Eine 

zusätzliche Fläche von ca. 1.800 m² von den angrenzenden, im Privatbesitz befindlichen 

Grundstücken Flst.Nr. 172 und 174/1 auf Gemarkung Reichenbach, Flur Spechtshof, wird vor 

diesem Hintergrund benötigt. Mit den Eigentümern der Grundstücke wurde zwischenzeitlich 

eine Einigung hinsichtlich des Erwerbs von Teilflächen erzielt. Eine notarielle Beurkundung der 

Kaufverträge ist bis Ende Oktober 2019 vorgesehen.  

 

Die Gebäudeplanung ist wegen der genannten räumlichen Situation von Architekt Tobias 

Hamm in Zusammenarbeit mit Bauhofleiter Markus Albrecht entsprechend angepasst worden. 

Der entwickelte Entwurf berücksichtigt nun einerseits die Beschränkungen bzw. Hindernisse, 

die sich durch das bestehende RÜB, die Wasserversorgungsanlagen, die topographischen Be-

dingungen und die teilweise Lage im Landschaftsschutzgebiet ergeben. In der Planungsphase 

wurden andererseits neben den technischen und funktionellen Anforderungen, die der Neubau 

zwingend erfüllen muss, auch besonders auf die Wirtschaftlichkeit und die Baukosten geachtet. 

Der geplante Baukörper erhält eine L-Form, wodurch, zusammen mit den angrenzenden Be-

standsgaragen, eine nahezu geschützte Innenhofsituation am Ortsteingang entsteht. Das Bau-

hofgelände ist aufgrund der gewählten Anordnung der Gebäude somit von der Landesstraße 

aus nur teilweise einsehbar. Der Baukörper gliedert sich dabei in ein Fahrzeug-, Betriebs- und 

Lagergebäude sowie in einen schmalen, nach Südwesten auskragenden Anbau, in dem die 

Büro- und Sozialräume untergebracht werden. Der vorläufige Entwurf sieht auch die notwendi-

gen Räumlichkeiten im Gebäude vor, um das Wasserwerk künftig an diesem Standort zu integ-

rieren. 

 

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie kann naturgemäß aufgrund der geringeren Untersu-

chungstiefe keine exakte Kostenberechnung erstellt werden. Die ARP hat jedoch auf Basis der 

DIN-276-Kostengruppen eine aktualisierte Kostenprognose erstellt, die dieser Vorlage neben 

den Planunterlagen ebenfalls als Anlage beiliegt. Die Prognose geht im Moment von Gesamt-

baukosten ohne Gebäudeausstattung in Höhe von 4,330 Mio. Euro aus. Ferner fallen noch Kos-

ten für den Grunderwerb in Höhe von rund 94.000,-- € und Aufwendungen im Zusammenhang 

mit der Änderung der Freileitungstrasse zur Kläranlage an. 

 

Mit der räumlichen Verschiebung in Richtung Birkmannsweiler ist zwangsläufig eine größere 

Ausdehnung in das Landschaftsschutzgebiet verbunden. Auch aus planungsrechtlicher Sicht 

erfordert der Entwurf gewisse Anpassungen. So ist der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Erlen-

hof II. Bauabschnitt“ zu ändern, da der Standort darin momentan als öffentliche Grün-fläche 

bzw. als Maßnahmenfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 Baugesetzbuch (BauGB) dargestellt ist. 

Ferner sind darin Pflanzgebote zur Eingrünung des westlichen Gebietsrandes festgesetzt. Im 



Zuge eines Änderungsverfahrens müsste der betreffende Abschnitt als Fläche für den Gemein-

bedarf ausgewiesen werden. Auch hinsichtlich des Flächennutzungsplans sind Änderungen 

notwendig. Die zusätzlich benötigten Teilflächen der Flurstücke Nr. 172 und 174/1 sind im 

rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan ausschließlich auf eine landwirtschaftliche Nutzung 

beschränkt. 

 

Architekt Tobias Hamm von der Architektenpartnerschaft ARP, Ingenieur Gert Rebmann sowie 

Bauhofleiter Markus Albrecht werden in der Sitzung anwesend sein und dem Gremium den ak-

tuellen Planungsstand erläutern.  

 

Die Verwaltung ist der Auffassung, dass die Machbarkeitsstudie der ARP eine gute Entschei-

dungsgrundlage für den Gemeinderat bietet und daher die nächsten Schritte zur Um-setzung 

des Projektes beschlossen werden können. Das Gelände mit einer Gesamtfläche von rd. 4.900 

m² ist nach Einschätzung aller Beteiligten für einen Neubau des Gemeinde-bauhofes mit Was-

serwerk sehr gut geeignet. Die Verwaltung möchte in diesem Zusammenhang allerdings 

betonen, dass die Beauftragung der nächsten Planungsschritte durch den Gemeinderat 

keinen Automatismus zur Folge hat. Nach Abschluss des baurechtlichen Genehmi-

gungsverfahrens entscheidet der Gemeinderat darüber, ob und ggf. wann das Projekt 

tatsächlich umgesetzt wird.  

 

Der Bau- und Umweltausschuss hat in der Sitzung vom 17.04.2018 einstimmig folgenden Be-

schlussvorschlag an den Gemeinderat gefasst. Dieser wurde geringfügig angepasst / konkreti-

siert, da u.a. für die Fertigung den Baugesuchs weitere Planer beauftragt werden müssen.  

  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
8. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Machbarkeitsstudie / Gebäudeplanung 

der Architektenpartnerschaft ARP für den Neubau eines Gemeindebauhofs mit 

Wasserwerk beim Gewerbegebiet Erlenhof II auf Gemarkung Steinach und Rei-

chenbach, Flur 2.  

 

 

9. Die Architektenpartnerschaft ARP wird mit der weiteren Planung beauftragt (Leis-

tungsphase 4 (Genehmigungsplanung) gemäß HOAI). Das Büro für Landschafts-

architektur Blank erhält den Auftrag zur Freianlagenplanung. Mit der Erschlie-

ßungsplanung wird das Ingenieurbüro Riker + Rebmann beauftragt. Der Vorsit-

zende wird zum Abschluss der entsprechenden Verträge und evtl. mit weiteren er-

forderlichen Fachingenieuren / Planern ermächtigt. 



 
10. Die Verwaltung wird beauftragt, ein genehmigungsfähiges Baugesuch zu erarbei-

ten und dieses dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis zur Genehmigung vorzulegen. 

Das gemeindliche Einvernehmen zu diesem Bauantrag gemäß § 36 Abs. 1 in Ver-

bindung mit § 31 BauGB wird erteilt. 

 
11. Ein Bebauungsplanentwurf ist dem Gemeinderat zu gegebener Zeit zur Beschluss-

fassung vorzulegen. Die Verwaltung wird ermächtigt, die hierzu erforderlichen 

Fachplaner zu beauftragen. 

 

12. Die Verwaltung wird ermächtigt, einen Antrag auf Änderung des gemeinsamen 

Flächennutzungsplans 2000 – 2015 beim Gemeindeverwaltungsverband Winnen-

den zu stellen. 

 

13. Die erforderlichen Finanzmittel werden in den Haushaltsjahren 2020 ff bereitge-

stellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt 
1 x Kämmerei    
1 x ARP, Herr Tobias Hamm 
1 x ARP, Herr Claudio Miracapillo  
1 x Blank Landschaftsarchitekten 
1 x Ing.-Büro Riker + Rebmann   
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Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
 
7. Einrichtung eines Bürgermobils  

- Bericht über die Ergebnisse der Bürgerbefragung 
 

   

    

Auf die Sitzungsvorlage 529/2019, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Nachfolgend erläutert der Vorsitzende den Sachverhalt. 
 
Gemeinderat Scherhaufer bewertet die Unterstützung des Projekts (bei Organisation und Be-
trieb, als Fahrer oder als Sponsor) als sehr positiv. Er könnte sich vorstellen, dass das Angebot, 
wenn es erst mal da ist, auch genutzt wird. Er ist daher der Auffassung, dass das Thema trotz 
der geringen Rückmeldungen weiter verfolgt werden sollte. 
 
Gemeinderat Haller vermutet, dass die Befragung über das Amtsblatt vielleicht der falsche An-
satz war. Er schlägt vor, die Vereinsvorständebesprechung zu nutzen, um Thema nochmals auf-
zugreifen. Eine Verbreitung der Umfrage an die einzelnen Vereinsmitglieder wäre dadurch mög-
lich.  
  
Bürgermeister Friedrich wäre auch offen dafür, die Bürgerbefragung in einem kürzeren Zeitraum 
erneut durchzuführen, da er ja hinter der Grundidee steht.  
 
Gemeinderätin Dr. Reichart ist sehr erstaunt über die Anzahl derjenigen, die das Projekt unter-
stützen wollen. Auch sie ist der Auffassung, dass eine Nachfrage für ein Bürgermobil sicherlich 
da ist. Deshalb schlägt sie vor, dass sich die Verwaltung entweder mit den Vereinsvorständen 
oder mit den Unterstützern zusammensetzt und gemeinsam überlegt, wie ein Angebot generiert 
werden kann.  
 
Hauptamtsleiterin Ehmann ist auch offen für Vorschläge von Seiten der Bevölkerung.  
 
Gemeinderat Simpfendörfer hält es für sinnvoll ein Angebot zu kreieren, in welcher Form auch 
immer. Ein vorliegendes Angebot wird seiner Meinung nach besser angenommen als die Umfra-
ge auf den Fragebögen gezeigt hat.  
 
Gemeinderätin Rommel schlägt vor, die Bürgerbefragung mittels Umfragebogen nochmal an der 
Bürgerversammlung, der größten Veranstaltung in der Gemeinde, sowie beim Seniorenpro-
gramm auszulegen. Dies wäre eine einfache, schnelle Möglichkeit, mehr Rückmeldungen zu 
bekommen.  
 



Der Vorsitzende hält dies für einen guten Vorschlag. Er schlägt vor, die Bürgerbefragung bis zur 
Bürgerversammlung am 27.11.2019 weiter im Amtsblatt und auf der Gemeindehomepage zu 
veröffentlichen. Darüber hinaus soll die Befragung an der Vereinsvorständebesprechung am 
12.11.2019, beim Seniorenprogramm sowie bei der Bürgerversammlung kommuniziert werden. 
Der Gemeinderat wird anschließend über die Ergebnisse der Bürgerbefragung informiert.  
 
Gemeinderat Kraus empfiehlt, das Thema nicht mehr weiterzuverfolgen, wenn sich dann wirklich 
keine Resonanz für ein Bürgermobil zeigt. 
 
Finanziell sieht Gemeinderat Haller überhaupt kein Risiko. Über Leasing kann man 8-Sitzer-
Busse bereits für 250,00 €/Monat erhalten. 
   
 

 
Der Gemeinderat nimmt von den Ergebnissen der Bürgerbefragung Kenntnis.  
 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die Bürgerbefragung weiter bis zur Bürger-
versammlung am 27.11.2019 im Amtsblatt und auf der Gemeindehomepage zu veröffentli-
chen. Darüber hinaus soll die Befragung an der Vereinsvorständebesprechung am 
12.11.2019, beim Seniorenprogramm sowie bei der Bürgerversammlung am 27.11.2019 
kommuniziert werden.  
 
Der Gemeinderat wird über die Ergebnisse der Bürgerbefragung informiert.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt    
 



 
 

 

 
 

Einrichtung eines Bürgermobils - Bericht über die Ergebnisse der 
Bürgerbefragung 

 

 

Die Gemeindeverwaltung prüft derzeit die Einrichtung eines Bürgermobils zur Ergänzung des 

bestehenden Fahrplanangebots im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Im Rahmen ei-

nes ehrenamtlich getragenen Mobilitätsangebotes sollen damit Lücken im Angebot des ÖPNV 

geschlossen werden sowie Personen versorgt werden, die das Angebot zum Beispiel aufgrund 

eines momentanen Handicaps nicht oder nur mit erheblichem Aufwand nutzen können.  

 

Zur Ermittlung des Bedarfs hat die Gemeindeverwaltung eine Bürgerbefragung durchgeführt, 

die vier Mal im Amtsblatt sowie darüber hinaus auf der Gemeindehomepage und in den sozia-

len Netzwerken veröffentlicht und damit an alle Haushalte im Gemeindegebiet verteilt wurde 

(siehe Anlage). Innerhalb einer Frist von zwei Monaten sind 24 Rückmeldungen bei der Ge-

meinde eingegangen. Der Altersdurchschnitt der Teilnehmer liegt bei 74 Jahren. Die Teilneh-

mer sind alle Einwohner der Gemeinde Berglen.  

 

Zum jetzigen Zeitpunkt haben zwölf Personen Interesse daran, ein Bürgermobil im Gemeinde-

gebiet einzuführen. Sieben Personen haben nur dann Interesse, wenn das Fahrzeug auch Ziele 

in den Nachbarkommunen, insbesondere in Winnenden und Schorndorf, anfährt. Fünf Perso-

nen haben aktuell noch kein Interesse.  

 

Die Mehrheit der Teilnehmer würde das Angebot an verschiedenen Tagen vormittags nutzen. 

Lediglich sieben Personen sind an der Nutzung am Nachmittag interessiert.  

 

Als möglichen Zweck der Fahrten wurde von 17 Personen Arztbesuche, Behördengänge, usw. 

angegeben. Sieben Personen nannten die Erledigung von Einkäufen und acht Personen wür-

den das Bürgermobil auch für die Anbindung an den ÖPNV nutzen.  

 

Ihre ehrenamtliche Mitwirkung bei der Organisation und dem Betrieb des Angebots haben fünf 

Personen angeboten. Neun Personen haben sich bereiterklärt, als ehrenamtlicher Fahrer/-in 

tätig zu werden. Zudem würden neun Personen das Bürgermobil als Sponsor unterstützen. 

 

Nach der Auswertung dieser Zahlen kann festgestellt werden, dass momentan nur ein Anteil 

von weniger als 1 % der Bevölkerungsgruppe zwischen 60 und 90 Jahren bzw. weniger als 

0,3 % der Gesamtbevölkerung Interesse an der Einführung eines Bürgermobils hat. Sowohl die 

Anzahl der Rückmeldungen, als auch die Zahl der tatsächlichen Interessenten ist im Verhältnis 

zur Größe der angesprochenen Altersgruppe also sehr gering. Dies lässt sich vermutlich damit 

erklären, dass die Zielgruppe entweder selbst bis ins hohe Alter mobil ist oder vorzugsweise 

familiäre sowie nachbarschaftliche Unterstützung für entsprechende Fahrten nutzt. Außerdem 

hat sich das Fahrtenangebot des ÖPNV nach der wettbewerblichen Vergabe ers t zum 1. Au-

gust 2019 wesentlich verbessert.  
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Es wird daher vorgeschlagen, zum jetzigen Zeitpunkt von der Einführung eines Bürgermobils 

abzusehen. Spätestens nach zwei Jahren soll jedoch nochmals eine Abfrage bei der Bevölke-

rung stattfinden.  

  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat nimmt von den Ergebnissen der Bürgerbefragung Kenntnis.  
 
Aufgrund der geringen Anzahl von Rückmeldungen und Interessenten soll derzeit auf die 
Einrichtung eines Bürgermobils verzichtet werden.  
 
Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, nach spätestens zwei Jahren eine erneute 
Bürgerbefragung durchzuführen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt    
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8. Neufassung der Richtlinien über die Ehrungen der Gemeinde Berglen 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 531/2019, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende geht nachfolgend auf die Änderungen gegenüber den seitherigen Richtlinien 
ein. 
 
Protokollnotiz: Gemeinderat Haller ist während der Abstimmung nicht anwesend.   
 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
Der Gemeinderat stimmt den Änderungen der Richtlinien über Ehrungen in der Gemeinde 
Berglen gemäß nachfolgender Anlage zu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
  1 x Fr. Schuler   
 



 
 

 

 
 

Neufassung der Richtlinien über die Ehrungen der Gemeinde Berglen 
 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18. April 2000 Richtlinien über die Ehrungen in der 

Gemeinde Berglen beschlossen und diese mit Beschluss vom 27. März 2007 geändert.  

 

Über das Amtsblatt im Juli 2018 wurde die Bürgerschaft aufgefordert, der Gemeindeverwaltung 

ehrenamtlich Tätige zu nennen. Einige Bürgerinnen und Bürger haben daraufhin bemängelt, 

dass es keine einheitlichen bzw. ausformulierten Richtlinien gäbe. Die Gemeindeverwaltung hat 

daher einen Vorschlag zur Änderung der Richtlinien über die Ehrungen in der Gemeinde Berg-

len ausgearbeitet.  

 

Die Neufassung der Richtlinie enthält wie bisher die Ehrungsmöglichkeiten der Sportlermedaille 

für besondere sportliche Leistungen sämtlicher Sportarten, die Bürgermedaille für Bürgerinnen 

und Bürger, die besondere Verdienste um das Wohl und das Ansehen der Gemeinde erworben 

haben sowie das Ehrenbürgerrecht. Dieses stellt eine Auszeichnung außergewöhnlicher Art dar 

und kann nur für hervorragende Dienste oder überragende persönliche Leistungen vergeben 

werden.  

 

Folgende Änderungen werden vorgeschlagen: 

 

Bei der Verleihung der Sportlermedaille wurde bei den Verleihvoraussetzungen die Art der 

Mannschaft entfernt, sodass mehr Spielraum bei der Auswahl der Einzelkämpfer und der 

Mannschaften besteht. Zudem sind die bereits bestehenden Regelungen umsortiert worden in 

die neu eingeführten §§ 5 und 6, die das Verfahren und die Form der Auszeichnung regeln. § 6 

legt festgelegt, dass die Verleihung im Rahmen einer Sportlerehrung stattfinden soll. 

 

Bei der Bürgermedaille, unter den Verleihvoraussetzungen in § 10, ist genauer formuliert wor-

den, welche Personen geehrt werden können und § 11 regelt nun das Verfahren für die Verlei-

hung. 

 

 

 

Bei der Verleihung des Ehrenbürgerrechts wurde bei § 13 die Art der Auszeichnung genauer 

beschrieben und bei dem Verfahren in § 14 die entsprechende Rechtsgrundlage sowie die Ein-

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/531/2019 021.40 
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reichung der erforderlichen Unterlagen hinzugefügt.  

 

Ebenfalls neu eingeführt wurde die Verleihung der Ehrennadel. Dadurch können Vereinsmit-

glieder geehrt werden, wenn sie die Anforderungen an eine entsprechende Tätigkeit und Aus-

übungsdauer erfüllen. In den §§ 7, 8 und 9 werden die Voraussetzungen für die Verleihung, das 

Verfahren und die Form geregelt. 

 

Allgemeine Regelungen für alle Ehrungsmöglichkeiten bezüglich der zu ehrenden Person und 

deren Rechte und Pflichten finden sich in § 1. In § 2 wurde die Reihenfolge der möglichen Eh-

rungen festgelegt und in § 3 wird geregelt, wie eine Ehrung wieder entzogen werden kann. 

 

In der nachfolgenden Anlage wurden die genannten Änderungen und Neueinführungen rot 

markiert.  

 

 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat stimmt den Änderungen der Richtlinien über Ehrungen in der Gemein-

de Berglen gemäß nachfolgender Anlage zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt 
1 x Fr. Schuler   
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9. Ausschreibung Serverneubeschaffung und Dienstleistungsvertrag 

 
   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 519/2019 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Nachfolgend erläutert der stellvertretende Kämmerer Herr Kisa den Sachverhalt.  
 
Zur Nachfrage von Gemeinderat Klenk teilt Kämmerer Schreiber mit, dass Los 1 die Wartung 
des Servers und die Datensicherung beinhaltet. Auch das Serverupdate (Update des Betriebs-
systems) gehört dazu.    
 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 

1. Der Gemeinderat beschließt die Ausschreibung einer neuen Serveranlage, wie in 
Anlage 1 und 2 unter Los 1 beschrieben. 

 
2. Der Gemeinderat beschließt die Ausschreibung eines neuen Dienstleistungsver-

trags, wie in Anlage 1 und 2 unter Los 2 beschrieben. 
 

3. Die Finanzierung i.H.v. voraussichtlich 130.000,00 € wird im Haushaltsplan 2020 si-
chergestellt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1x Kämmerei 
  1 x EDV   
 



 
 

 

 
 

Ausschreibung Serverneubeschaffung und Dienstleistungsvertrag 
 
Die aktuelle Serverstruktur der Gemeinde Berglen wird nahezu unverändert seit dem Jahr 2011 
betrieben. Drei von vier Servern erreichen zum Jahresende 2019 ihren „End-of-Service“ und 
müssen ausgetauscht werden. Durch ein neutrales und unabhängiges, auf IT spezialisiertes 
Planungs- und Technologieberatungsunternehmen, die Firma EZcon aus Aalen, wurde ein 
Konzept zur Erneuerung der Serverstruktur ausgearbeitet. In der Gemeinderatssitzung am 
09.04.2019 wurde die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen auf Basis des Konzepts be-
schlossen (vgl. SV/484/2019). 
 
Die Ausschreibung soll in zwei Losen erfolgen. Los 1 beinhaltet die Lieferung der Serversyste-
me sowie die Grundeinrichtung der Hardware-Server, die Wartung der Server und der Datensi-
cherung. 
 
Die jetzige Kostenberechnung beläuft sich auf ca. 83.000 €, welche rund 30.000 € über der 
Kostenschätzung vom 09.04.2019 liegt. Ursächlich hierfür sind eine angepasste leistungsfähi-
gere Hardware inklusive Lizensierung (Mehrkosten ca. 15.000 €) sowie zusätzliche Leistungen 
in Höhe von ca. 15.000 € (Bandsicherung, Anpassung der Netzwerkanbindung, neuer Server-
schrank mit unabhängiger Stromversorgung, die bei Stromausfall ein geregeltes Abschalten der 
Server ermöglicht). Hinzu kommt eine regelmäßige Wartung der Hardware, welche bei der be-
stehenden Serverstruktur nie durchgeführt wurde. Die voraussichtlichen Kosten hierfür in Höhe 
von ca. 21.000 € werden über eine Laufzeit von vier Jahren anteilig jährlich zur Zahlung fällig. 
 
Los 2 beinhaltet die einmalige Ersteinrichtung der virtualisierten Server und Clients. Zudem ent-
hält Los 2 einen Dienstleistungsvertrag über die Betreuung der gesamten EDV Anlage, der auf 
eine Laufzeit von vier Jahren ausgelegt ist. Der bestehende Dienstleistungsvertrag mit Fa. 
Techit aus Nagold wurde fristgerecht zum 31.12.2019 gekündigt. 
 
Der Umfang des Dienstleistungsvertrags wird an die aktuellen Anforderungen der Datensicher-
heit, des Datenschutzes und der Betriebssicherheit angepasst, da seit dem Jahr 2016 eine 
EDV-Stelle mit einem Stellenumfang in Höhe von 50% vorgehalten wird. 
 
Die Kostenberechnung durch EZcon für den Dienstleistungsvertrag beläuft sich insgesamt auf 
ca. 68.000 €, wovon ca. 10.000 € auf die Ersteinrichtung der neuen Server-Hardware und die 
Datenübernahme entfallen. Die verbleibenden Kosten in Höhe von ca. 58.000 € werden bei 
einer Laufzeit von vier Jahren monatlich abgerechnet. Im Vergleich zum bestehenden Dienst-
leistungsvertrag ist mit einer voraussichtlichen Reduzierung der monatlichen Kosten in Höhe 
von ca. 100 € zu rechnen. 
 
Auf die beigefügten Anlagen wird verwiesen (siehe Anlage 1 und 2). 
 
Folgender Zeitplan ist vorgesehen: 
 
- 27.09.2019 Veröffentlichung der Ausschreibung 
- 22.10.2019 Submission (Öffnung der Angebote) 
- 19.11.2019 Vergabe durch den Gemeinderat 
- 25.11.2019 Beginn Startgespräche 
- Austausch der Server KW 7/2020 bis KW 9/2020 mit vollständiger Inbetriebnahme 
- 01.01.2020 Beginn des Dienstleistungsvertrags 
 
Die erforderlichen Mittel zur Beschaffung der neuen Serveranlage in Höhe von 130.000,- € sol-
len im Haushalt 2020 bereitgestellt werden. 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/519/2019  
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B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
4. Der Gemeinderat beschließt die Ausschreibung einer neuen Serveranlage, wie in 

Anlage 1 und 2 unter Los 1 beschrieben. 
 

5. Der Gemeinderat beschließt die Ausschreibung eines neuen Dienstleistungsver-
trags, wie in Anlage 1 und 2 unter Los 2 beschrieben. 
 

6. Die Finanzierung i.H.v. voraussichtlich 130.000,00 € wird im Haushaltsplan 2020 
sichergestellt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Verteiler:   

 
1x Kämmerei 
1 x EDV   
 

 



















































































































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 24.09.2019 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Rolf Hammer  

 Frau Gemeinderätin Claudia Zeller  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
10. Gründung eines gemeinsamen Partnerschaftsvereins der Gemeinden Ga-

schurn und Berglen 
 

   

    

Auf die Sitzungsvorlage 534/2019, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende erläutert, dass der Gemeinderat der Gemeinde Gaschurn der Gründung eines 
Partnerschaftsvereins in seiner letzten Sitzung einstimmig zugestimmt hat. Der Partnerschafts-
verein soll dafür sorgen, dass die partnerschaftlichen Beziehungen verstetigt werden. Sofern der 
Gemeinderat in der heutigen Sitzung die Gründung ebenfalls befürwortet, könnte die Grün-
dungsversammlung am 26.10.2019 nach der Einweihung des Gaschurner Kreisels stattfinden.  
 
Gemeinderätin Dr. Reichart erkundigt sich, ob es sich um einen Partnerschaftsverein der Ge-
meinde handelt, der sich um alle Partnerschaften der Gemeinde kümmert oder ob er sich nur auf 
die Beziehungen zu Gaschurn bezieht.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass es nur um die Beziehungen mit Gaschurn gehe. Er wäre 
aber auch offen für die Gründung eines Partnerschaftsvereins mit Käbschütztal. 
Der Partnerschaftsverein ist beispielsweise Anlaufstelle für Schüleraustausche, Fußballturniere 
o.ä.  
 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
Der Gründung sowie den vorliegenden Statuten des Vereins Gemeindepartnerschaft 
Berglen-Gaschurn-Partenen wird zugestimmt. Die Gemeinde Berglen tritt diesem bei.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Hauptamt    
 



 
 

 

 
 

Gründung eines gemeinsamen Partnerschaftsvereins der Gemeinden 
Gaschurn und Berglen 

 
Bereits im Jahre 2013 gab es erste Überlegungen bezüglich einer möglichen Gemeindepartner-
schaft zwischen den Gemeinden Gaschurn und Berglen.  
 
Nachdem Bürgermeister Maximilian Friedrich im Juni 2015 dem Gemeinderat von Gaschurn die 
Gemeinde Berglen vorgestellt hatte, stimmte der Gemeindevorstand im Oktober 2015 einer 
Gemeindepartnerschaft mit Berglen zu. Daraufhin lud Gaschurns Bürgermeister Martin Netzer 
die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde Berglen sowie den Musikverein Weißbuch vom 
12. August bis 14. August 2016 als Auftakt der Partnerschaft zum Bezirksmusikfest ins Monta-
fon ein. Dort wurde als besonderes Symbol für den Abschluss der Gemeindepartnerschaft ein 
Apfelbaum, der hoffentlich viele Früchte tragen wird, gepflanzt und mit einer individuell beschrif-
teten Plakette versehen. 
 
Seitdem haben bereits mehrere Austausche und freundschaftliche Begegnungen stattgefunden. 
Um die Gemeindepartnerschaft weiter zu vertiefen und auf eine nachhaltige, breite Basis zu 
stellen, soll ein gemeinsamer Partnerschaftsverein gegründet werden.  
 
Partnerschaftsvereine sind Ausdruck eines gelebten Miteinanders und führen auch zu einem 
personenunabhängigen Zusammenwirken. Beispiele dafür gibt es viele, so u.a. den Partner-
schaftsverein von Schwaikheim mit Gorron. Auf die nachfolgenden Vereinsstatuten wird ent-
sprechend verwiesen.  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Gaschurn wird eine identische Vorlage ebenfalls noch im Sep-
tember beraten. Eine offizielle Unterzeichnung zur Gründung des Partnerschaftsvereins könnte 
schon am Samstag, dem 26.10.2019 anlässlich der feierlichen Einweihung des Gaschurner 
Kreisels in Rettersburg unter Beteiligung von Gästen aus unserer Partnergemeinde erfolgen.  
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gründung sowie den vorliegenden Statuten des Vereins Gemeindepartnerschaft 
Berglen-Gaschurn-Partenen wird zugestimmt. Die Gemeinde Berglen tritt diesem bei.  

 
 
 
 
 
   
 

 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Hauptamt    
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/534/2019 020.6:GASCHU

RN 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

24.09.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 





















Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 24.09.2019 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Rolf Hammer  

 Frau Gemeinderätin Claudia Zeller  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
11. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden    
    

Bei der Gemeindeverwaltung sind keine Spenden eingegangen.   
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